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F r a n k r e r ch.
K a m NIe r der Dep » tirten.

Den /, . November , nach zwei Uhr Mittags , hatte die

Zierliche Eröffnung der Deputirtenkammer durch den König
^att . Se . Maj . ließe » sich auf Ihrem Throne nieder , von

Prinzen der königlichen Familie , de» Ministern , den
^rvßbeamten der Krone und einer Deputation des Staats,

^thes umgeben . Auf den ersten Reihen der Sitze waren
Pars von Frankreich in großem Kostüm , auf den andern

k'e Mitglieder der Deputirtenkammer . Die ganze Ver¬

zollung stund . Darauf sprach der König : » Meine Hcr-

tt » Pg,g Frankreich , setzen Sie sich. « Dann sagte der

^Njlcr , nachdem er die Befehle Sr . Majestät empfangen

hatte : » Der König erlaubt den Herren Mitglieder » der

^Mnier der Deputirten , sich zu fetzen . « Es herrschte eine

tic fe Stille . Der König saß mit bedecktem Haupte , » ahm

^i »e,i H „ t ab , den er aufzuheben gab , und sprach:
»Meine Herren ! Bei Eröffnung dieser neuen Sitzung

^ mir sehr erfreulich , daß ich mir mit Ihnen zu den

ff̂ hlthaten Glück wünschen darf , welche die göttliche Vor-

'hu >>g meiiiein Volke und mir gewährt hat.

»In dem Königreiche herrscht Ruhe ; die freundfchaft-

Gesinnungen der fremde » Suveräne und die pünktliche

Befolgung der Verträge bürgen uns für den auswärtigen
Frieden ; und konnte eine unsinnige Unternehmung auch ei¬
nen Augenblick Besorgnisse wegen unsrer inneren Ruhe erre¬

gen , so diente sie doch nur dazu , die Anhänglichkeit der
Nation und die Treue meines Heeres in einem schöner»

Lichte zu zeigen.
»Mein persönliches Glück ist noch vermehrt worden

durch die Verbindung eines meiner Kinder , — denn , Sie
wissen es , die Kinder meiner Brüder sind die meinige » —

mit einer jungen Prinzessin , deren liebenswürdige Eigen¬

schaften die Sorgfalt meiner übrigen Familie unterstützen,

und mir ein glückliches Alter versprechen , und die , wie ich

hoffe , Frankreich ein neues Pfand seines Glücks geben wird,
indem sie die rechtmäßige Erbfolge sichert , welche die erste

Grundlage dieser Monarchie ist , und ohne die kein Staat
von Dauer seyn kann.

» An diese Güter schließen sich , cs ist wahr , nur zu

wirkliche Leiden ; eine ungünstige Witterung hat die Ernte

verspätet , darunter leidet mein Volk , und ich leide mehr
als es ; aber ich habe den Trost , Ihnen sagen zu können,

baß dieses Nebel nur vorübergehend ist , und die Ernte für

unfern Bedarf hinreicht.

»Große Lasten sind unglücklicher Weife noch nöthig^



Verordnungen und Observanzen , wornach irgendein Unter¬

schied deS Standes , der Religion , oder der Geburt auf
die Theilnahme an den allgemeinen milden Stiftungen Ein¬

fluß hatte , in der Regel weg , mit der Einschränkung jedoch,

daß bei Stiftungen zu besonder » müden Zwecken der Wille
des Stifters befolgt wird.

Als unabänderlicher Zweck der Armenpflege wird ange¬

sehen : > ) Wegraumung der Ursachen der Verarmung ; 2)

Beschäftigung und Unterstützung der Arme » nach dem Grade
ihrer Arbeitsfähigkeit und Hülfsbedürftigkeit - Unter dieZahl
der Armen sollen nur diejenigen gerechnet werden , welche

entweder gar nicht , oder nicht vollständig ihre » Unterhalt
durch Arbeit eriverben können . Dieselben zerfalle » demnach

in vier Klassen : 1) Diejenigen , welche durch Kindheit , ho¬

hes Alter oder körperliche Gebrechen zu irgend einem Er¬
werb ganz unvermögend sind; 2)  schwächliche Per¬

sonen , welche bei voller Anstrengung ihrer Kräfte nicht so

viel zu erwerben im Stande sind , als znm nvkhwendigen
Lebensunterhalt erfoderlich ist ; 3 ) diejenigen , welche nur

in eine vorübergehende Roth gekommen sind ; st ) die Arbeits.

fähigen , welche bei gurem Willen zur Arbeit gar keinen,
oder keinen hinreichende » Verdienst habe » . Rach diesen Be¬

stimmungen sollen sämmtliche Arme und Hülfsbedürftige in
eine Armenliste eingetragen werden.

Die Bestimmung der Größe der an die verschiedenen

Klassen der Armen zu leistenden Unterstützung bleibt zwar im

Allgemeinen dem pflichtmäßige » Ermessen der Armenkommisi

sionen überlassen . Sie soll jedoch so viel alS eS nur immer

thunlich ist , >n der Form von Arbeitslohn verabreicht werden,
und darf für den Zeitraum einer Woche niemals sechs Sie-

henrheile von dem Betrag deS geringsten Wvchenlohns eines

einfachen TaglöhnerS , nach dem Maße des an dem Wohn-

ort übliche » Taglohns übersteigen.
Die Armen der ersten Klasse  erhalten den hiernach

«uögemittelten Bedarf zu ihrem nethwendigen Unterhalt

ganz . Die der zweiten Klasse  werden nur in so
weit , als es ihnen daran fehlt,  unterstützt . Der

dritten Klasse  wird nur diejenige augenblickliche

Unterstützung verwilligt , welche nöthig ist , um ste bei Kräf¬

ten und in nützlicher Thätigkeit zu erhalten . Den Hulfs-

bedürftigen der vierte » Klasse  endlich muß Gelegen¬

heit zu einer solchen Beschäftigung verschafft werden , wozu

sie Anlage , Kraft und Geschick besitzen , wogegen sie in der

Regel von der Theilnahme a » Unterstützungen aus Armen¬

fonds ausgeschlossen bleiben . Di - Krankenpflege der Ar, " -"

besteht nebeu der gewöhnlichen Verpflegung und außer
verdoppelten Aufsicht und Dienstlcistzmg in der freien D -"
abreichung der Heilmittel und Krankenkost , bei arm " '

Schwängern aber in der unenlgeldlichen Entbindung "

Verpflegung während des Wochenbetts.

Zur Versorgung der armen hülflvsen Waile » soll

besondere WaisenversorgungSanstalt bestehen , welcher

Fonds angewiesen sind . Die den armen Waisen aus
Waisenversorgungsfond zu bewilligende Unterstützung soll
Kosten der Elementarerziehung decken. Das Maximum "

jährlichen Bedarfs für diesen Zweck wird auf fünfzig G » '

den festgesetzt . 3 » die WaisenversorgunSanstalt wer"
keine Waisen ausgenommen , welche die Hälfte des Bed -m

zu ihrer Elementarerziehung auS ihrem eigne » Vermög

bestreiten können ; solche Waiüm sind auS den allgemein,

Armenverforgungsanstalten zu unterstützen . Zu der mehrg^
nannten Waiftnanstalt können » ach der vorgeschriebene » ^

stuftmg alle Waisen männlichen Geschlechts bis zum

gelegten fünfzehnten , die weiblichen Geschlechts , bis j ^
zurückgelegten vierzehnten Lebensjahr zugelaffen werden - 0
allein Knabe » , welche vorzügliche Einlage zu eineni '9 a

werk zeige » , kann , im Fall kein Meister ihr « unentIeldÜ^
Lehre gegen eine längere Lehrzeit übernehmen will , z"
se» Erlernung eine Unterstützung auf höchstens zwei,

außerordentlich gereicht werden-

Die Verbindlichkeit zur öffentlichen Arinen -Vetftrg »^
soll nur subsidiarisch seyn . Vor allen Dingen sind die
vermögenden Verwandten oder besondere Korporat >e

verpflichtet , die Versorgung der Bedürftigen zu überneh '"

Zur allgemeinen Armenversorgung sollen künfNg ^
stehen : >) für jede Gemeinde des Herzogthums ein
armenfond ; 2) für daö gesainmte Herzogthum " n ‘
meiner Landarmenfond zur Unterstützung bedürftig"

armenfond - und allgemeiner Armenversorgungsanstalt « ' ^

Zur Versorgung besonderer Gattungen von B «dü >̂ ^
sollen bestehen : » ) ei » allgemeiner Waisenversorgung

zur Erziehung der innländifchen hulflosen arme»
und 2 ) di« Fonds der Hospitäler und Stifter für * r j

so n ie für alle , schwache , oder verkrüppelte Person " ' / ^
den fundationMiäßigen Bestimmungen dieser Stift " "-

(Der Beschluß folgt . )
t Hierzu . in.

Wies baden , gedrückt bei L. Schellen berg,  Hofbnchhändler und Buchdrucker.
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Dienstag, den 12. November 1816.

»u't

allen Buch Hand ln » gen ist zn habe »:
R hei n i sch es Ta scheitbu ch

für das Jahr >6 »7.
Auch unter dem Titel:

Großherzoglich Hessischer Hofkalender,
1 ' Beitragt» von  Luise Brach mann , Ph . Dief-
e "bach. Fr . he la Motte Fvuquö , Franz
2° "̂, Reinbeck ». X-  und mit 10 Kupferstichen nach
/ichiiungen von Mor.  Re tsch und A. von  Eßling er,
^̂ ide» ,v a ,1g, Lipö undS chwerdtg eburth. >2°.

Darmstadt bei He » er und Leske.
Preis in iVIarro«>uin als Portefeuille. 4 fl. 30 kr.

p, In geschmackvollem Einband. 3 - —
J4jt,wie  die gefeierten Rainen der Mitarbeiter für den Ge-
l,/ ^ r Aufsätze bürgen, so leisten ebenfalls die genannten Künst¬
en für die vorzügliche Ausführung der Kupferstiche.
L,ĥ " l^ zhandlu" g . " . ‘ . -, -■■■vv . » bat diesmal nichts versäumt , um den

auch das Aeußere dieses beliebten Taschenbuchs so
itjff, daß es seine Vorgänger in jeder. Hinsicht über-
tig7" Das Publikum findet diesmal auch wieder eine «orgfäl-
^ karbeitete Genealogie aller regierenden Familien in Europa . -

. ''- ■“ I-Vrinn lUM l ■»nmH 'IWimiLIMj«

Beka ii it t m a ch II 11 g c 11.
hr̂ chbem unter'dem heutigen gegen den hiesigen Kaufmaim W i U
ift fn Heinrich Usener  der Concurö- Prozeß erkannt worden

werden ICUe, welche «ns irgend einem Rechtsgrunde Ans
Hiit eder Foderungen an demselben zu haben glauben , hier-
»„tz ^ geladen, so gewiß Mittwochs den 4ten iiächftkünftigcu Mo-
Nrichŝ wber Vormittags um 9 Uhr, in Person oder durch ge-

^Heuirte , speziel und glaubhajt Bevollmächtigte vor unter-
Stelle zu erscheinen, ihre Anfodcrungen zu machen

>ek>̂ 'wtig z>, stellen, sich auch über einen Nachlaßvertrag zu
lifjl J , als sic sonst mit jenen von der vorhandenen Masse aus-

j!c" b̂cksichtlich aber dieses nach Maasgabe der abgege-
^Erklärungen rechtlich beurtheilt werden sollen.

werden diejenigen, welche an den Gemein ĉhuldner
?was zu bezahlen haben , angewiesen, solches bei V-rmei-
/ppelter Zahlung nur an den bestellten Eurator dcrMaffe,

" ^ e n j a n ' . . ^ . "
3\[5 n" abzuliefern.

' 1 * *" .* ***• wii vv |t i tiu ii v̂ ; u i.vii u ir uvv ..wu | jv/
Hfdn'Benja  m i n l ' Allcmand  dahier , gegen Em-

lilenburg, den 6. November 1616.
Herzoglich- NassauischesAmt hies.

_ _ _ Giesse. _
S, •»«" den Bürger Leopold Mannberg er  aus Frank-
mktsi sicher sich j„ dein hiesigen Amtsort Schwanhcim eta-

" , ist auf Andringen mehrerer Gläubiger der Eoucurs
Es worden.

Ahg^ ^ " den daher alle diejenigen, welche eine rechtliche Forde-
hri’ltcink *u babki, vermeinen, hierdurch öffciitlich oorgeladen,
^ W - "eil loten Dezember d. I . Vorniittags 9 Uhr so gc-

^ lie g," ^i>erscheinen, und ihre Foderungen zii liquidiren,.
Hẑ ?Enfal!s von dcrMaffe aiisgeschlossen werdeii. .

Ut, de» 4len Nov mber 1816.
Herzoglich- NassauischesAmt. .

Müller . .

Der seit 36 Jahi en abwesende Georg Franko » » von
Flacht, oder dessen etwaige Leibes- oder Testaments-Erben wer¬
den hiermit vorgefordert, zum Empfang ihres in Flacht bis¬
her unter Curatel gestandenen Vermögens, so gewiß binnen Vier¬
teljahr a dato sich dahier zu melden, und gehörig zu legitrmiren,
als solches ansonst, in Gemäßheit der landesherrlichen Verord¬
nung vom 21sten Mai 1781, den bekannten nächsten Jntestat-
Erbcn , vor der Hand nutznießlich gegen Caution , nach zurückqe-
legtem 70sten Jahr des Abwesenden aber cigenthümlrch vcrab«
folgt werde» soll.

Diez, , den 30sten Oktober 1816.
Herzoglich- Nassauisches Amt dahiev.

S cha p p er,
a. A.

Alle diejenigen,.welche an den Schneidermeister Friedrich
C on r a d i zu Burgschwalbach Ansprüche oder Foderungen machen,
haben solch« auf Donnerstag den I2ten Dezember I. I . Mor¬
gens 9 Uhr, als dem zu Untersuchung dessen Schuldenstanüs an-
beraumten Termin , entweder in Person oder durch einen hin¬
länglich Bevollmächtigten., , so gewiß dahier anzuzeigen und z»
beweisen, als sie ansonst damit nicht weiter gehört werden
sollen.

Diez, den 6tc» November 1816.

> Herzog!. Nassauisches Amt dahier:
S cha p p c r,

a. A.

Dem Andreas Becker  zu Eppenrode ist in verwichcner
Nacht eine schwarze Stute , von 6 bis 7 Jahre », mittelmäßiger
Größe , mit einem weißen Zeichen vorne,i ans dem Kopf und
einer Narbe am untersten Gelenke des linken Hinterfuße , aus
dem Stall entwendet worden.

Alle Tivil - und Polizeibehörden werden daher dienstergebcnst
ersucht,,diesenDiebstahl in ihrem Amtsbezirk bekannt zu machen,
im Betretungsfall das Pferd und dessen Besitzer, wenn solcher
sich nicht alsbald als redlichen Inhaber ausiveisen kann , arreki-
re» , und davon, gegen Erstattung der Kosten, Nachricht anher
gelangen zu lassen.

Diez, den 5t«n Nov. 1816.
Hcrzogl. Nassaui>'chez Amt dahier.

S ch app er,
a. A.

Bei der Auseinandersetzungder Mi che l M ü Il e ri sch e «
Berlaffcnschaft in Flörsheim hat sich ergebe» , daß das Vermö¬
gen zweiter Ehe zur Bezahlung der Schulden unzureichend ist,
und ist deshalb von Herzog!. Hofgerichte di« Einleitung des
Eonciirs - Verfahrens verordnet worden.

Es werden daher alle diejenigen, welche auf die M i che l
Mulle rische  Verlaffenschafr aus erster und zweiter Eh« An¬
sprüche zu haben glauben, aufgcfordert, dieselben

M i t t w o chs d en 2 0. November  d . I.
bei Strafe des Ausschlusses von der Masse, dahier vorzubrinae»
und richtig zu stellen.

Wallau , den 22. Oktober 1816.
Herzogl. Nassauisches Amt.

Lau tz.



Nachdem der Schutzjudc Jakob Morgenthal z» Gvpen-
rode sei» Vermöge » seine» Gläubigern abgetreten hat,  so mer¬
be» all « diejenige » , welche aus irgend einem Grunde ^ pn .che
an solche» zn machen habe» , auf Donnerstag den 28. Novc ..ver
i). rt.  Morgens 9 Uhr Mit Angabe und Richtigstellung derselben/
unter dem Rechtsnachtheile des Ausschluffes , tjucimt vorge-
iaüen.

Diez , den 18. Oktober 1816.
* Herzogliches Amt hieselbst.

S cha p p e r ,
e. C.

Dem schon seit 45 Jahren abwesenden Philipp Conrad
Koch  von DiediNbergen oder dessen ehelichen Leibes-Erben wird
hiernnt aufgegeben , sch binnen 3 Monaten so gewiß dahier zu
melden und zun, Empfang deS unter Curatel stehende» Bermv-
yens zu leyinnnren , als sonsten dasselbe den nächsten Erben
gegen Caution überlassen werden wird.

Wallau . den 22. Oktober 1816.
Herzoglich - Nassauisches Amt.

L a u tz.

Die gräflich Bassenheimische Eisenbammerwerke zu Schn ' i^
ten im Receptur - Bezirk - Usingen , welche von dem «h-n>al,ge
Herzogliche » Hiittenamt daselbst zum Betrieb auf bcrrsch astl,«
Rechnung vom 12ten Februar 1810 bis dahm >820 gepachtet wo
den sind, sollen nunmehr in Gefolge Höchsten Beschlusses au -e
noch übrige Pachtzeit Montags den 25>sten November dies
Jahres , Morgens um 10 Uhr, auf hrepger Rentei an de» Mcsi
bietenden begeben werden . , -s .M,

Diese Werke , bestehend i» einem Eisenhammer nebst
schoppen und Hammerschmieds - Wohnung in dem OrtSchmit 'r /
sodann in einem Aainhammer ganz in der Rahe d-.eses -
werden vom Wasser der Weilbach betrieben , und liegen 2 G ^
den von Usingen , 2 Stunden von Koingsteui und 4 Stun
von Frankfurt und Höchst " ' tferut . Der Pachter erhalt laßl
aus den ganz nahe gelegenen gräflich Bassrnhe .mischc» Wald»
gen 300 Klafter Kohlholz , das Klaiter zu 8 Gulden . ^

Die Pachtbedingungcn können zu i -der Zeit ber unterzelo
neter Stelle eingesehen werden.

Ustngen , den löten Oktober 1816.
Herzoglich - Nassanische Rentei.

Montag den 18. Rovcniber dieses Jahrs soll die zu Hohensavn
im Kirchspiel Kirburg gelegene herrschaftliche Mahlmühle , Stal¬

lung und Ruthen Hofraithen und steuerfreie Liegenschaften
75 » Garten

12 Morgen 12 » Wiesen
5 ■» — » Ackerland .

auf doppelte Art,  einmal zum Eigenthum , und einmal auf
eine» zwölfjährigen jöeitbesiaud versteigert , und resx. verpachtet
werden , welches den Kauf-  und Puchtliebhabern mit dem Be¬
merken bekannt gemacht wird , daß diese Verst -ig-rmig auf dem
herrschaftlichen Hohensavner Hofe a» dem gesetzten Tage Mol-
yeils 10 Uhr vorgenvunnen werde imb daß die Steeg - Evndrs
livnen zur Einsicht dahier bereit liegen . '

Hachenburg , den 19. Oktober 1816.
Herzoglich - Nassanische Receptur.

H a m m e r.

Bo » Herzog !. Hofgerichte ist über die Bcrlassenschaft des
verstorbenen Johannes Allend orf  in Flörsheimldcr Con-
curs - Prozeß erkannt worden . ^
» <§ s werden daher alle diejenigen , welche glauben , an diefe
Masse Ansprüche machen zu können , aufgefordert,

Dienstags den 2 6 st e n November  d . .3 . ,
Morgens 8 Uhr, dieselben bei Strafe des Ausschlusses von der Masse,
vor Unterzeichneter Stelle anzubringen und richtig zu stellen.

Wallau , den 29sten Oktober 1816. ^ . v ,.
Herzogliches Amt dahier.

Laus.

M o l i t ° r.

Da sich bei Untersuchung der Verlassenschaft des verstorben^
vormaligen Bäckers G arg Scherer  von Johannisberg erg-
hat , daß das Vermögen dritter Ehe zur Bezahlung der
den nicht zureiche , und deshalb vom Herzog !. HochpreißUw^
Hofgerichte die Einleitung des Concurs - Verfahrens ver °r ^
worden , so werden alle bekannte sowohl als unbekannte Glauvi»
welch- auf die G ö r g S che r e r ' s chc Verlassenschaft au » ‘U (
2ter und 2ter Ehe Ansprüche zu haben glauben , aufgefordert , ^

Samstags den 14 Icn Dezember dieses Iah
früh 9 Uhr dahier in der Amtsstube bei Strafe des Aus .chs^
von der Masse vorzubringe », und richtig zu stellen, auch V«'
den in diesem Termin versucht werdenden Nachlaßverrr . »
erklären.

Rüdcsheim , de» Lüsten Oktober 1816.
Herzoglich - Nassauisches Amt.

G rü si n g.

Da von Hcrzogl . Hofgerichte über de» Nachlaß der verstor¬
benen Andreas Mülle rischen  Eheleute in Lorsbach daS
Eoncurs - Verfahren erkannt worden ist , so werden Alle , welche
an dieselben irgend Ansprüche zu haben glauben , aufgefordert,
dieselbe»

Mittwochs d en 27sten Novenibcr d. I . . Morgens
8 Uhr

vor Unterzeichneter Stelle anzngeben und zu liquidiren.
Wallau , den 29sten Okt . 1816.

Herzogliches Amt dahier.
L a u tz._

Wer an den Jakob Wies  zu Dörnberg , welcher sein
Vermögen seinen Gläubigern freiwillig abgetreten hat,  An¬
sprüche oder Foderungen zu haben glaubt , hat solche Don¬
nerstag den 21. November d. I . Morgens 9 Uhr , bei Vermei¬
dung des Ausschlusses , dahier an - und auszuführen.

Diez , dein. 16. Oktober 1816.
Herzogliches Amt dahier.

S cha p p e r,
V. <1.

Da der Metzger I ° st H e i n r i ch S t i e b l von ,Ha ' st" ^ k
Amte erklärt bat, ' daß er sein Vermögen zur Befriednsnnst ' ^
Gläubiger abtrcten wolle , und zugleich um deren ^
einqekommen ist , so werden all - die,e,ngen , welch- «« Lu
ei„ m Rechtsgrunde Ansprüche oder Foderungen an denn
zu habe» glauben , hiermit aufgefordert , so gewiß ^

Montags den 9ten Dezember l. I . Vormittag
9 Uhr  ^

entweder in Person , oder durch binlänglich Bevollmächtigt ' j,(t<
hier zu erscheinen , um ihre verschiedenen Foderungen ans
und richtig zu stellen , als sie im Entstehnngssalle v°»
haudeuen Masse ausgeschlossen werden sollen.

Dillenburg , den 25sten Oktober 1816.
Herzoglich - Nassauisches Amt daselbst-

Giess «.

Da über den Nachlaß des verstorbenen AiM'»" " ^ z,t
N i c ° l a u s L e ss e l in Hochheim von Herzog !. Holst" ^ fit*
Einleitung des Eoncurs - Verfahrens verfügt worden tir, . .
den alle diejenigen , welche auf die ' e Verlassenschaft
spräche zu begründen gedenken, aufgefordert , dieselbe»

Montags den 25sten November d.
Morgens 8 Uhr,

bei © fi-.-i’ . des Ausschlusses von der Masse , vor unrerz
Stelle vorzubringen und richtig zu stellen.

Wallau , de» 23. Okt . 1816. z.
Herzoglich - NaffauisÄki

L a u tz.
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